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Allgemeine Bestimmungen.

Obwohl jede Abtheilung des Dienstes ihre eigenen
Beamten hat , so müssen sich dieselben dennoch
gegenseitig, so oft es erfordert wird, namentlich
aber in Nothfällen, unterstützen.

Den , von einemkHeren Beamten ausgehen¬
den Anordnungen ist jedenfalls willige Folge zu
leisten; wenn selbe aber von einem Andern, als dem
unmittelbaren Vorgesetzten erfolgen, so ist diesem
Letzteren schleunigst Anzeige davon zu machen.

Scheint ein Befehl mit den Dienstvorschriften
im Widerspruche zu stehen, so ist dem Vorgesetzten
desjenigen, der ihn erlheilt hat, Meldung zu er¬
statten. Derjenige, welcher eine, von den gewöhn¬
lichen Vorschriften abweichende Anordnung ge¬
troffen hat, ist zur baldigsten Anzeige derselben
verbunden.

Alle Meldungen sind in der Regel an den
nächsten Vorgesetzten zu richten.
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Jeder Angestellte ist seinem nächsten Vorge¬
setzten , dieser wieder dem seinigen , Alle aber sind
der Direktion verantwortlich . Beschwerden der An¬
gestellten über einen Vorgesetzten sind bei dem Vor¬
gesetzten des Letzteren , oder nach Befinden bei der
Direktion anzubringen.

Alle Beamten sind auf gegenseitige Kündi¬
gung angenommen , welche , wenn nicht etwas
Anderes ausdrücklich bestimmt ist , bei denen , die
im Wochenlohne stehen , eine wöchentliche , bei
denen im Monatsgehalte eine monatliche , bei
denen im Jahresgehalte eine dreimonatliche Frist
beträgt . Alle im Tagelohn stehenden Arbeiter können
zu jeder Zeit entlassen werden.

Nach Maßgabe der Bestimmungen , welche
darüber getroffen werden , ist jeder Angestellte zu
der Kranken - und Unterstützungskasse beizutragen
verpflichtet.

Die Dienstobliegenheiten enthält die nachfol¬
gende specielle Jnstrukn ' on , mit welcher jeder sich
genau bekannt zu machen , derselben , sowie den
Anordnungen seiner Vorgesetzten mit Willigkeit,
Fleiß , Unverdrossenheit und Treue nachzukommen,
das Interesse der Gesellschaft nach besten Kräften
wahrzunehmen und darauf zu achten hat , daß
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seine Mitbeamten oder etwaigen Untergebenen das¬
selbe thun.

Insbesondere ist es Pflicht eines Jeden , der
Sittlichkeit, Nüchternheit und Ordnung, einer
anständigen Haltung , der Höflichkeit und Zuvor¬
kommenheit gegen das Publicum, der Verträg¬
lichkeit gegen Gleichgestellte, und der Subordination
gegen höhere Beamte sich zu befleißigen.

Widersetzlichkeit gegen Vorgesetzte, Trunken¬
heit, Mißbrauch der Stellung oder Unterschleif
werden mit augenblicklicher Entlassung geahndet,
welche auch wegen unregelmäßigen Wandels verfügt
werden kann.

Für Dienstvernachlässigungen und Vergehen,
und die daraus entstehenden Folgen ist jeder Ange¬
stellte verantwortlich, und wird dafür, außer der
civil- und criminalrechtlichenVerfolgung, welche
in Folge der Landesgesetze betreffenden Falles ein-
tritt , mit Verweis, angemessener Geldbuße, De¬
gradation, und nach Befinden, mit der Entlassung
bestraft. Wird irgend eine Ordnungswidrigkeit im
Dienste bemerkt, so ist dem Vorgesetzten.zur weiteren
Anzeige Meldung davon zu machen; der, welcher
eine solche Meldung unterläßt, ist für die Nachtheile,
welche daraus entstehen, ebenfalls verantwortlich.
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Die , seitens der hohen Staatsregierung in
polizeilicher Hinsicht erlassenen Vorschriften sind
strenge und pünktlich zu befolgen , für deren Auf¬
rechthaltung nach Kräften zu sorgen , und von ver¬
fallenden Uebertretungen Anzeige an die Vorge-
gesetzten zu machen.

Die Direction behält sich vor , die ertheilte
Instruktion , welche der betreffende Beamte als
Verpflichtung zur Befolgung zu unterschreiben,
und stets bei sich zu führen hat , nach eintretenden
Umständen zu verändern . In zweifelhaften oder
nicht vo »her-gesehenen Fällen ist die Entscheidung
des Vorgesetzten einzuholen.



Besondere Bestimmungen.
§. i.

Die Vorgesetzten des Bahnaufsehers sind:
der Sections-Jngenieur und dessen Assistent,
der Ober-Ingenieur und
die Direktoren.

In allen seinen Dienstesangelegenheiten ist er
unmittelbar an den Sections-Jngenieur oder dessen
Assistenten gewiesen.

§. 2.
Dem Aufseher liegt vor Allem die Verpflich¬

tung ob, für die gute Unterhaltung der ihm zuge-
theilten Bahnstrecke in Gemäßheit der allgemeinen
Vorschriften und speciellen Befehle und Anordnun¬
gen des Sections-Jngenieurs zu sorgen, und er
ist dafür verantwortlich.

Diese Verpflichtung erstreckt sich sowohl auf
den Unterbau, als auf den Oberbau, mithin auf den
gehörigen Zustand der Bahnoberfläche, der Damme,
Böschungen, Auffahrten, Uebergänge, Gräben,
Brücken, Kanäle und Durchlässe, des Bahnholzes
und der Schienen, der Schrauben, Nägel, Aus-
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weichurigen, Drehscheiben und sonstigen Vorrich¬
tungen; ferner: der Meilenzeiger, Gränzpfähle und
Barrieren, Einfriedungen, Warnungstafeln, Pflan¬
zungen, Brunnen, Wächterhäuser und anderer
Gebäude rc. Dort , wo auch die Feuerlöschrequisi¬
ten unter seiner Obhut stehen, hat derselbe deren
Instandhaltung und etwaige Verwendung nach
der erlassenen Instruktion zu überwachen.

§. 3.
Die gewöhnlichen Reparaturen hat der Auf¬

seherunter Beachtung der Vorschriften des Sections-
Jngenieurs oder Assistenten ungesäumt, und in ge¬
höriger Weise vorzunehmen, und hierzu die ihm
zugetheilten Bahnwächter und Hilfsarbeiter flei¬
ßig zu verwenden.

Wenn jedoch außerordentliche Verbesserungen
erforderlich wären, so muß der Aufseher dem Sec-
tions-Jngenieur sogleich die Anzeige und Vor¬
schläge über die beste Weise der Abhilfe und Ver¬
hütung weiterer Nachtheile erstatten, und Ver-
haltungsbefehle einholen.

Ist dagegen Gefahr am Verzüge vorhanden,
so ist der Aufseher unter gleichzeitiger Meldung an
den Sections-Ingenieur verpflichtet, nach eigenem
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Ermessen die Abhilfe auf das Schleunigste  an-
zUordnen, zu vollziehen und zu diesem Behufs die
erforderlichen Hilfsarbeiter sogleich aufzunehmen
und wieder zu entlassen, sobald sie entbehrlich sein
sollten. Unter den Arbeitern sind diejenigen zu be¬
merken, welche sich gut verwenden lassen oder zu
einem Wächterdienste tauglich erscheinen, um sich
ihrer in Nothfällen bedienen zu können.

§. 4.
Der Aufseher hat seine Strecke täglich  zu be,

gehen, um den Zustand der Bahn, die erforderlichen
Arbeiten, so wie die Arbeiter auf das Sorgfältigste
zu überwachen, die Stalions -- und Wächteruhren
zu vergleichen, etwaige Anzeigen der Wächter zu
empfangen, deren Werkzeuge und Requisiten zu
revidiren, und endlich die Nachtwächter häufig
und unverhofft zu controlliren.

Um dieß gehörig bewirken zu können, muß
er seine Wohnung an jenem Orte nehmen, der ihm
von der Direktion angewiesen wird, und darf ohne
schriftliche Erlaubniß des Sections-Ingenieurs seine
Strecke niemals verlassen.

In Krankheitsfällen hat er dem Sections-Jn-
genieur sogleich die Anzeige zu machen, damit
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dieser erforderlichen Falles für einen Stellvertretersorgen könne. Die Dauer der Krankheit muß durchein Zeugniß des Arztes bestätiget werden.

§. 5.
Ganz besondere Aufmerksamkeit hat der Auf¬seher daraufzu richten, daß Alles, was der freienund gefahrlosen Befahrung der Bahn hinderlichsein kann, sogleich beseitiget werde, und zu die¬sem Ende darf derselbeohne Rücksicht auf dieTages - oder Nachtzeit  keine Anstrengungenunversucht lassen, hauptsächlich bei starker Fre¬quenz, an Feiertagen, bei Nebel und wenn es sichum Wegräumung des Schnees handelt.Im Falle irgend einem Transporte ein Unfalloder ein Aufenthalt innerhalb seiner Strecke zu¬stößt, hat er mit seinen Leuten unweigerlich diethäligste Hilfe zu leisten, und sich dabei nach denAnordnungen des Zugführers zu richten, so wiedem letzteren überhaupt auf Verlangen willfährigbeizustehen.

§. 6.
Der Aufseher hat sich über das Grund- undsonstige Eigenthum, welches die Unternehmung im
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Bereiche seiner Strecke besitzt, von dem Sections-
Jngenieur, ein Verzcichniß sammt Plan geben
zu lassen, und sowohl selbst daraufzu achten, als
auch durch seine Untergebenen darauf achten zu
lassen, daß dieses Eigenthum nicht beschädiget oder
entfremdet, sondern nur in der Weise gebraucht
und benutzt werde, wie es sich gebührt. Auch mit
den, hinsichtlich der Anrainer getroffenen Bestim-
mungen muß er sich bekannt machen, und darauf
halten und halten lassen, daß selbigen nachge¬
kommen werde.

§. 7.

Der Aufseher ist ferner verpflichtet, die beste
Benützung und Aufbewahrung der Werkzeuge,
Utensilien und Materialien zur Instandhaltung und
Ausbesserung der Bahn und deren Zugehör zu
überwachen, und dafür zu sorgen, daß unbrauch¬
bar gewordene oder in Abgang gekommene Gegen¬
stände reparirt oder aus dem Depot des Sections-
Jngenieurs ersetzt werden. Von eintretendem Be¬
dürfe hat derselbe in Zeiten Anzeige zu machen,
und die Ablieferung außer Gebrauch gesetzter Werk¬
zeuge und Materialien zu bewirken.
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§. 8.
lieber die, auf seiner Strecke zur Reparaturdes Oberbaues vorräthigen oder verwendeten Ma-terialien, als : Hölzer, Schienen, Chairs, Schrau¬ben, Nägel rc. , sowie über ihm anvertrautesBrenn-Materiale für die Locomotive und Schmiere^für die Reserve-Wagen rc. hat der Aufseher unter

Dafürhaftung eine genaue Rechnung zu führen,Ab- und Zugang vorschriftsmäßig zu notiren, und
von den vorfallenden Veränderungen des Bestandesin seinem wöchentlichen Rapporte specielle Anzeige
zu machen.

§. 9.
Außer dieser Materialrechnung hat der Auf¬

seher noch ein Journal zu halten, in welches derTag- und Nachtdienst der Wächter nach den ge¬
schehenen Visitationen, alle sonstigen, auf seiner
Strecke Statt findenden Vorgänge jeder Art, vor¬
kommende Reparaturen und Auswechslungen, im
Dienste befindliche Arbeiter, deren Arbeitszeit undBetragen, Beschädigungen an der Bahn oderderen Zugehör, etwaige Unfälle rc. einzutragen
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sind, und dieses Journal zur Vorlegung stets be¬
reit zu halten.

Bei den, von dem Sections-Jngenieur oder
dem Ober-Ingenieur erfolgenden Revisionen hat er
dieselben stets zu begleiten, das Journal jedesmal
vorzulegen und sich bestätigen zu lassen.

§. 10.
Hinsichtlich der Handhabung der Ordnung

und Bahnpolizei ist der Aufseher verpflichtet, auf
die Befolgung der deßhalb bestehenden, von der
hohen Staatsregierung genehmigten Vorschriften
unabweichlich zu halten und Contraventionen aufs
Schleunigste zur Anzeige zu bringen.

Insbesondere hat er sich mit der Instruktion
der Bahnwächter und den vorgeschriebenen Sig¬
nalen genau bekannt zu machen, dieselben einzu¬
üben, darauf zu halten, daß sie eintretenden Falles
vorschriftsmäßigbeobachtet, weiter befördert, und
die dazu erforderlichen Utensilien in gehörigem
Stande erhalten werden.

Sollten besondere Umstände die gebräuchliche
Beförderung der Signale unmöglich machen, so
hat er nach Thunlichkeit dafür zu sorgen, daß sie



14

auf andere Weise, z. B . durch Ansagen von ei¬
nem Bahnwächter zum andern, durch vorüber¬
fahrende Trains oder in dringenden Fällen durch
reitende Bothen schleunigst ihre Bestimmung er¬
reichen.

tz. 11.
Allwöchentlich sind dem Sections- Ingenieur

vom Aufseher die nach den einzelnen Rechnungs-
Conti geordneten Zahlungsbclege der Auslagen für
seine Strecke einzureichen, und zugleich schriftlicher
oder mündlicher Rapport über die ausgeführten oder
noch auszuführenden Arbeiten, sowie über alles
im Laufe der Woche Vorgefallene zu erstatten,
wozu ihm sein Journal als Anhaltspunkt dient.

Diejenigen Arbeiter, deren Verrichtungen in
mehr als Ein Fach einschlagen,sind in jenem Conto
aufzuführen, bei welchen sie hauptsächlich beschäf¬
tiget waren, jedoch unter Bemerkung der ver¬
schiedenen geleisteten Arbeiten.

Bei der Ausarbeitung von Kostenanschlägen
und dergleichen hat er den Sections-Ingenieur
durch Ertheilung der erforderlichen Nachweisun¬
gen rc. möglichst zu unterstützen, und demselben,
wie schon bemerkt, alle ihm zweckmäßig scheinen-
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den Vorschläge in Bezug aus Verbesserung rc. zu
machen.

§. 12.
Da der Aufseher für die Sicherheit und Ord¬

nung seiner Strecke verantwortlich bleibt, so ist er
befugt, kleineres Nachlässigkeiten und Vergehen
der Bahnwächter mit einem Abzüge am Lohne bis
zum Belaufe eines Tagelohnes unter Anzeige an
den Sections-Ingenieur zu bestrafen; bei größeren
Verschuldungen hat er jedoch diebetreffenden Wäch¬
ter einstweilen vom Dienste zu suspendiren, wenn
d'araus kein Nachtheil zu befürchten  ist,
und dem Sections-Jngenieure sofort zur Untersu¬
chung undWestrafung anzuzeigen.

Hilfsarbeiter können vom Aufseher in solchen
Fällen ohnej Anzeige durch Abzug vom Lohne be¬
straft oder zu jeder Zeit entlassen werden.

r
§. 13.

Befinden sich in der, dem Aufseher überge¬
benen Strecke Zwischenstationen, an welchen Reserve-
Wagen zur Aufnahme von Personen oder Frachten
aufgestellt werden, so hat er dafür zu sorgen, daß
diese Wagen vor schlechter Witterung möglichst
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geschützt, wohl gereiniget , im guten Stande er¬
halten , und vor dem Abgänge hinlänglich geschmiert
werden.

Vorgefundene Fehler an denselben sind sogleich
dem Sections -Jngenieur zu berichten.
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Anhang.

i.

Name des Bahnaufsehers:

Geburtsort:

Geburtsjahr:

Wohnort:

II.

Bezeichnung seiner Strecke.

Sektion:

Von bis
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Hl.

Empfangene Requisiten , Instrumente re.



IA

IV.

Monatliche Besoldung.



Ich Unterzeichneter verpflichte mich hiermit zurBeachtung und pünktlichen Befolgung aller indieser Instruktion enthaltenen Vorschriften , sowie später eintretender Veränderungen und Nach ¬träge , und bekenne zugleich, ein Exemplar dieserInstruktion , des Fahrplanes , des Signalbuchesund der Instruktion für Bahnwächter eingehän¬digt erhalten zu haben.

Bahnaufseher.
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